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Die medizinischen Gründe 
für eine Frührente

� Es müssen die Erwerbsfähigkeit aufhebende oder zumindest
dauerhaft beeinträchtigende, schwer wiegende Gesundheits-
schäden vorliegen.

� Alle therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen müssen
ausgeschöpft worden sein – ohne Erfolg hinsichtlich der Wie-
derherstellung bzw. Sicherung eines ausreichenden körper-
lichen und geistigen Kräftezustandes, damit die berufliche
Arbeit oder eine Erwerbstätigkeit verrichtet werden kann.

Achtung: Wird ein Rentenantrag gestellt, behalten es sich die Ren-
tenversicherungsträger vor, die angegebenen Gesundheitsschädi-
gungen überprüfen zu lassen.

Hierzu trägt das ärztliche oder fachärztliche Sachverständigen-Gut-
achten über die allgemeine Körperleistungsfähigkeit bzw. beruf-
liche Einsatzfähigkeit entscheidend bei.

Wie aus diesen einleitenden Ausführungen ersichtlich, steht aus
medizinischer Sicht bei der Berentungs- bzw. Frühberentungsfrage
die allgemeine oder spezifische Leistungsminderung infolge Ge-
sundheitsschaden im Mittelpunkt.

Um die Leistungsminderung eines Kranken zu bezeichnen, werden
im Alltag viele Begriffe benützt, deren korrekte Definition zu ken-
nen für den Antragsteller von Bedeutung ist.

Wie wird Leistungsminderung definiert?
Leistungsminderung bedeutet, dass jemand seine alltägliche beruf-
liche Arbeit wegen Erkrankung bzw. Gesundheitsschaden nicht
mehr oder nur teilweise verrichten kann. Dabei sind allerdings die
folgenden Begriffe auseinanderzuhalten:
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� Arbeitsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit

� MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit)

� Schwerbeschädigung, Schwerbehinderung

� BU (Berufsunfähigkeit)

� EU (Erwerbsunfähigkeit)

� Erwerbsminderung (teilweise oder volle)

Arbeitsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit

Arbeitsunfähig ist ein Versicherter, der seine bisherige Erwerbstätig-
keit wegen Erkrankung nicht mehr oder nur auf Kosten der Restge-
sundheit ausüben kann. Dieser Begriff sichert ihm in der Kranken-
versicherung neben eines Rechtes auf Heilbehandlung den An-
spruch auf Krankengeld (§ 44 SGB V).

Wenn der Hausarzt den Versicherten „krankschreibt“, ist zunächst
die Schwere der Erkrankung maßgeblich. Die Dauer ist unerheblich,
da diese häufig gar nicht vorauszusehen ist.

Ein Beamter, Soldat bzw. Zivildienstpflichtiger ist dienstunfähig,
wenn er erkrankt und dadurch nicht arbeitsfähig ist (§ 42 Bundes-
beamtengesetz – BBG, § 44 Abs. 3, § 55 Abs. 2 Soldatengesetz,
§ 29 Abs. 2 Wehrpflichtgesetz, § 30 Abs. 1 Zivildienstgesetz).

MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit)

Der Begriff MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) drückt das Aus-
maß von Schädigungsfolgen als Dauerzustand in der Unfallversiche-
rung, Kriegsopferversorgung, im sonstigen Entschädigungsrecht
und im Übrigen auch bei der Versorgungsrente aus (§ 56 SGB VII für
die Unfallversicherung, § 30 BVG für die Kriegsopferversorgung).

Die Regelungen für die Kriegsopferversorgung sind übrigens auch
dann maßgebend, wenn es um Rentenansprüche aus dem Opferent-
schädigungsgesetz (OEG) geht. Dort werden die Opfer von Gewalt-
taten (Überfällen, Kindesmisshandlungen usw.) angesprochen.
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Schwerbehinderung (Schwbg)

Als schwerbehinderte Menschen nach dem seit 01.07.2001 geltenden
SGB IX werden alle körperlich, geistig und seelisch behinderten Men-
schen bezeichnet, die infolge Einschränkungen ihrer Körperfunktionen
in ihrer Erwerbsfähigkeit auf Dauer um wenigstens 50 v. H. gemindert
und damit, unabhängig vom Alter oder Teilnahme am Arbeitsleben,
schutzbedürftig sind.

Wesentlich ist der Arbeitsplatzschutz von behinderten Menschen 
im Sinne dieses Gesetzes. Personen mit einer MdE von mindestens
30 v. H. können nach §§ 2 Abs. 3, 68 Abs. 2 SGB IX auf Antrag von
der Agentur für Arbeit den schwerbehinderten Menschen gleich-
gestellt werden.

Gesetzestext im Originalwortlaut

Nach den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen
Entschädigungsrecht“:

Der Begriff „MdE“ bezieht sich auf die Auswirkungen einer Behinderung
oder Schädigungsfolge in allen Lebensbereichen und nicht nur auf Ein-
schränkungen im allgemeinen Erwerbsleben. Die MdE ist ein Maß für die
Auswirkungen eines Mangels an funktioneller Intaktheit, also für einen
Mangel an körperlichem, geistigem oder seelischem Vermögen. Die MdE
gibt damit den Grad der Behinderung (GdB) wieder.

Aus dem Grad der MdE ist nicht auf das Ausmaß der Leistungsfähigkeit zu
schließen. Die MdE ist grundsätzlich unabhängig vom ausgeübten oder
angestrebten Beruf zu beurteilen, es sei denn, dass bei Begutachtungen im
sozialen Entschädigungsrecht ein besonderes Betroffensein berücksichtigt
werden muss.

Die Anerkennung von Erwerbsminderung durch einen Rentenversicherungs-
träger oder die Feststellung einer Dienstunfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit
erlaubt keine Rückschlüsse auf den Grad der MdE, wie umgekehrt aus dem
Grad der MdE nicht auf die genannten Leistungsvoraussetzungen anderer
Rechtsgebiete geschlossen werden kann.

Ein schwerbehinderter Mensch ist auch ein erwerbsunfähiger Be-
schädigter des Kriegsopferrechts, wozu – wie oben bereits erwähnt –
beispielsweise auch Personen gehören, denen nach dem Gewalt-
opferrecht Ansprüche zustehen.

Wie krank muss man sein?
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BU (Berufsunfähigkeit)
Eine präzise Definition des Begriffes „Berufsunfähigkeit“ im Renten-
versicherungswesen finden Sie auf den Seiten 26 bis 27. Sie ist bedeut-
sam für zugebilligte Renten ab dem 01.01.2001, wenn die Renten-
bewerber vor dem 02.01.1961 geboren wurden, außerdem natürlich
auch für vor dem 01.01.2001 zugebilligte Berufsunfähigkeitsrenten.

EU (Erwerbsunfähigkeit)
Ein Versicherter ist erwerbsunfähig, wenn sein Leistungsvermögen
so eingeschränkt ist, dass er selbst leichte Arbeiten nicht mehr 
vollschichtig verrichten kann. Der Begriff „Erwerbsunfähigkeit“ hat 
nur noch für „Altrenten“ Bedeutung, Renten also, die vor dem
01.01.2001 zugebilligt wurden.

Erwerbsminderung
Die Erörterung der teilweisen oder vollen Erwerbsminderung, die seit
01.01.2001 an die Stelle der Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit ge-
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treten ist und bei Versicherten, die am 01.01.2001 das 40. Lebens-
jahr vollendet haben (Geburt vor dem 02.01.1961) durch die Berufs-
unfähigkeit ersetzt wurde, ist den Seiten 19 bis 27 zu entnehmen.

Wer kann einen Antrag 
auf Frührente empfehlen?
Für eine Frühberentung sind die gesundheitlichen Gründe aus-
schlaggebend, ebenso wie für Rehabilitationsmaßnahmen des Ren-
tenversicherungsträgers. Deshalb ist es einer ärztlichen Stelle wie

� dem Hausarzt

� behandelnden Facharzt

� dem Arzt eines Gesundheitsdienstes

� dem Klinikarzt

� dem Arzt einer Rehabilitationseinrichtung

vorbehalten, einem kranken Patienten die Notwendigkeit einer
Frühberentung zu unterbreiten.

Praxis-Tipp:

Die Sozialversicherungsträger sind kraft Gesetzes verpflichtet,
die Versicherten zu beraten. Dies bedeutet, dass auch eine Ren-
tenberatungsstelle der Rentenversicherungsträger, z. B. ein Ver-
sichertenältester, dem Versicherten nach Schilderung seiner
Krankheitsgeschichte den Rat geben kann, einen Antrag auf
Rente wegen Erwerbsminderung prüfen zu lassen. Auch private
Rentenberater können solche Ratschläge erteilen.

Aus einer Empfehlung dieser Art ist natürlich noch nicht die Gewiss-
heit herzuleiten, dass der Antrag auch Erfolg haben wird. Allerdings
ist bei solchen Fachleuten zu unterstellen, dass ein Antrag jedenfalls
nicht sinnlos ist, wenn er nach ihrer Empfehlung gestellt wird.

Wie krank muss man sein?
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